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1 	 T 187/89 
LI 

Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdegegnerin 1st Inhaberin des europäischen 
Patents 0 095 553 (Anmeldenununer 83 100 860.2) 

Anspruch 1 dieses Patents lautet: 

11 1. Einrichtung zur Inspektion von Brennelenienten 

insbesondere zurn Detektieren defekter Brennstäbe aus einem 

kompletten Brenneleinent wassergekühlter Kernreaktoren, 
wobei das Brennelement (6) in vertikaler Erstreckung in 
einer Wasservorlage angeordnet 1st und ein mit mehreren 

Fingern (14) bestückter Träger (11) über eine ebenfalls in 
der Wasservorlage befindliche Führungseinrichtung von der 

Seite her an das Brennelement herangefuhrt wird und wobei 
von den Fingern getragene Mel3sonden (20) in die Räunme 

zwjschen den Hüllrohren der Brennstäbe einführbar sind, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Führungseinrichtung und 
einAufnahmeteil (5) zur Festlegung des Brenne1eniemt- ..........  
fuBes (7) innerhaib der Wasservorlage positionsgenau 
zueinander angeordnet sind und daB jeder Finger (14) nach 
deni Anstol3en an ein Hindernis relativ zu seiner Einführ-
richtung bewegbar 1st." 

Anspruche 2 bis . 9 sind auf Anspruch 1 ruckbezogen. 

Die Beschwerdeführerin hat unter Nennung der Dokumnente: 

Dl: DE-A-2 605 962 und 
D2: TJS-A-2 761 216 

liii Hinblick auf Artikel 100 a) EPU Einspruch erhoben. 

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurückgewiesen. 
Sie steilte dabei fest, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 
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2 	 T 187/89 

neu und erfinderisch sei, insbesondere da dein einen 

Positionsgeber mit nur einem einzigen Finger betreffenden 

Dokument D2 keine Anregung entnommen werden känne, wie bei 
dem aus Dokument Dl bekannten Xehrfingersystem 
Betriebsproblexne zu lösen seien. Wesentlich sei, daB trotz 
des AnstoBens eines einzelnen Fingers die restlichen 
Finger in die Räulne zwischen den Hüllrohren einführbar 

sind. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 
(Einsprechende) Beschwerde erhoben und im Laufe des 
Beschwerdeverfahrens zur weiteren Stützung ihrer 

Argumentation ferner erstmals das Dokuinent 

D3: DE-B-1 010 659 

genannt und auf folgende im Recherchenbericht genannten 
Dokumente zuruckgegriffen: 

•D4: GB-A-881 449, 
FR-A-2 298 859 und 

US-A-3 621 580. 

V. 	Es wurde mündlich verhandelt. Wãhrend der mündlichen 
Verhandlung überreichte die Beschwerdeführerin eine 
schriftiiche Zusammenfassung ihrer Arguinente und führte 
ein Modell eines Abstandshalters für die Brennstäbe eines 

Kernreaktor-Brennelements vor. 

VI. 	Am Ende der mündlichen Verhandlung beantragte die 

Beschwerdeführerin (Einsprechende) die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 

europãischen Patents 0 095 553. Die Beschwerdegegnerin 
(Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurück-

zuweisen. 
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I 	
VII. 	Zur Begründung ihres Antrags trâgt die BeschwerdefUhrerin 

ira wesentlichen folgende Argurnente vor: 

Auf die dern Streitpatent zugrundeliegende technische 

Aufgabe gemdB Spalte 1, Zeilen 36-43, st6i3t der 

Fachrnann zwangsläufig bei der praktischen Verwendung 
der aus Dokurnent Dl bekannten Einrichtung mit den 

Merkrnalen des Oberbegriffs, wobei die Positionierung 
des Brenneleinentfui3es und die Funktionserhaltung der 

nicht-blockierten Finger zwei technisch unabhängige 

Teilaufgaben darsteilten. 

Die Läsung der Teilaufgabe "Positionieren" durch das 
erste Kennzeicheninerkrnal von "daB die Führungsein-
richtung" bis ".... positionsgenau zueinander 

angeordnet sind" sei eine glatte Selbstverständlich-
keit und verlange vorn Fachrnann rein handwerkliche 
MaBnahrnen. Uberdies sei es sowohi aus Dokurnent D5 
(vgl. insbesondere die in Drehscheibe 6) als auch aus 

Dokurnent D6 (vgl. insbesonderè die Plattforrn D) 

bekannt, ein Aufnahrneteil zur Festlegung des 
BrennelernentfuBes innerhaib der Wasservorlage 
vorzusehen, urn die Fuhrungseinrichtung für eine 

Me3sonde einerseits und das Brennelernent andererseits 

positionsgenau zueinander anzuordnen. Der Zeitvorteil 
der MeBsondeneinführung in ein raumfestes 

Brenneleinent gegenuber der aus Dokurnent Dl bekannten 
Einführung in ein frei schwebend aufgehängtes Brenn-

element sei vorhersehbar. 

Beini Streitpatent ginge es darurn, Risse in Brennstab-
hüllen mit Hilfe von reflektiertern Ultraschall 

festzustellen. Die Lôsung der die Funkionserhaltung 

betreffenden Teilaufgabe durch das restliche 

Kennzeichenrnerkmal von "daB jeder Finger ..." bis 
"... bewegbar ist", werde durch den aus Dokument D4 
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bekannten elektroakustischen Wandler nahegelegt, der 
bereits Federn (2, 3, 13) zur Bewegungsentkopplung 
eines MeBfingers (1) von seinem Antrieb (4) beim 
AnstoBen an ein Hindernis aufweise. 

Zwar sei eine Positionsmessung nicht Gegenstand des 
Anspruchs 1 des Streitpatents, doch sei sie neben der 

Bewegungsentkopplung eines MeBfingers von seinem 
Antrieb auch beim Streitpatent wichtig. Daher finde 

der Fachinann auch in dem aus Dokument D2 bekannten 
Positionsgeber eine Anregung, einen auf em 
Hindernis (6) stoBenden MeBfinger (10, 8) mit Hilfe 
einer Feder (13) von seinem Antrieb (15, 14) zu 

entkoppeln. 

Der Wortlaut des Kennzeichenmnerkinals "daB jeder 
Finger (14) nach dexn AnstoBen an ein Hindernis 

reiativ zu seiner Einführrichtung bewegbar ist" sei 
mit Hilfe der Beschreibung des Streitpatents dahin-
gehend auszulegen, daB der auf ein Hindernis stoBende 
Finger relativ zu den anderen Fingern bewegbar sein 
soil, d. h. daB er von dem gemeinsamen Antrieb aller 
Finger entkoppelbar ist. Dieses niechanische Ent-

kopplungsprinzip sei aus Dokumnent D3 bei Bienden-

eiemnenten eines Kobaltstrahlers bekannt. Seine 
Anwendung bei der aus Dokument Dl bekannten 

Einrichtung sei naheliegend, da der Fachmann erkennen 
könne, daB die in die Schabione 28 eingesetzten 
Zapfen 30 ebenfalis Hindernisse darsteilten, so daB 

in Dokument D2 ein zum Streitpatent identisches 
Problem mit identischen Mittein geiäst werde. 

Desweiteren gelange ein Fachmnann zum ietztgenannten 

Kennzeichenmerkmnal der relativen Fingerbeweglichkeit 

auch schon ailein aufgrund seines aligemneinen Fach- 
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5 	 T 187/89 

wissens, wenn er den im Streitpatent in Spalte 1, 
Zeile 41 génannten Stol3schutz realisiere. 

VIII. Die Beschwerdegegnerin vertritt demgegenüber im 
wesentlichen folgende Auffassung: 

Die zwei Aufgabenteile "Positionieren des Brenn-

elementfuBes" und "Erhalten der Funktionsfähigkeit 
nicht-blockierter Finger" würden technisch 
zusammenhângen, indem sie eine optiinale Einführ-

barkeit der MeBsonden ohne inehrfaches Probieren 
erinöglichten, wie es bei der Messung an frei 
hängenden Brenneleinenten gemäB Dokument Dl 

erforderlich sei. 

Weder die in der aus Dokument D5 bekannten 

Einrichtung verwendete Drehscheibe 6 noch die Platt-

form D der in Dokuinent D6 beschriebenen Anordnung 

wiesen Mittel auf, die einen BrennelementfuB wie beim 
Streitpatent(spa1te3,zei1en 8-15) wiederhOlbar in' 
einer Soll-Lage und damit "positionsgenau" zur 
Führungseinrichtung der MeBsonden-Finger fixierten. 

Die federnde Aufhängung des in Dokument D4 

beschriebenen Ultraschallgebers (1, 12) sei keine 

Blockierungsverhinderung sondern erzeuge den AnpreB-
druck der Spitze des tlltraschallgebers gegen den in 
Einführungsrichtung kontaktierten Prufling. Hingegen 
wurden beiin Gegenstand des Streitpatents die zu 
prüfenden Brennstäbe nicht in sondern senkrecht zur 
Eiführungsrichtung kontaktiert werden. 

Die Einrichtung gemãB Dokuinent D2 sei eine reine 
Positionsanzeige, bei der die Fingerspitze (10) 
ständig mit einein Träger (6) druckverânderlicher 
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Widerstände in Kontakt stehe, urn einen positions-
proportionalen Druck zu erzeugen. 

Die einzelnen Blendenelemente 10 des in Dokument D3 
beschriebenen Kobaltstrahlers würden von einem 
rotativen Antrieb entkoppelt werden, sobald sie ihre 
variabel vorgebbare Arbeitsstellung erreicht hãtten, 
urn die Apparatur der radioaktiven Strahlung an die zu 
bestrahiende Körperfläche eines Patienten 
anzupassen. Diese gewoliten HindernL3e (30) seien 
mit den unabsichtlichen Hindernissen durch verbogene 
Brennstäbe nicht vergleichbar. Uberdies wUrde der 
zustàndige Kernreaktorfachinann nicht auf dem Gebiet 
medizinischer Apparate nach einer Lôsung für em 
mechanisches Kernreaktorprobleni suchen. 

Den Stol3schutz für die Fingerspitzen eines Mehr-
fingersysteins würde ein Fachmann nicht zwangslàufig 
drch eine individuelle Relativbewegung, d. h. 
einzeln abgefederte Fingerspitzen, realisieren. Er 
würde vielmehr dem ailgemein bekannten Stand der 
Technik folgen und die Einführbewegung durch eine der 
vielfältigen bekannten Abschaltmechanismen eines 
Antriebsmotors bei Kontakt des Mehrfingersysterns mit 
einein Hindernis stoppen. Zwar habe ein Kerntechniker 
Grundkenntnisse in Mechanik, doch würde der von der 
Beschwerdeführerin genannte Stand der Technik voin 
Gegenstand des Streitpatents weit entfernt liegen und 
stets in Kenntnis der fertigen Erfindung inter-
pretiert werden. Kein Fachinann würde insbesondere die 
Dokumente D2, D3 und D4 mit dem durch die Erfindung 
gelósten Problemen der aus Dokument Dl bekannten 
Einrichtung in Verbindung bringen, wie es in den 
"Richtlinien für die Prüfung hit Europãischen 
Patentamt" Kapitel C IV - 9.7 gefordert werde. 

11 
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Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

pie vorliegenden Unterlagen des Patents in der erteilten 

Fassung sind im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU nicht zu 
beanstanden. Insbesondere ist der Inhait der erteilten 

Anspruche 1 bis 9 durch die ursprünglich eingereichten 

Anspruche 1 bis 9 of fenbart. 

Die vorliegende Formulierung des Kennzeichens in Spalte 5, 

Zeilen 28 bis 30: 'tund daB jeder Finger (14) nach dem 

AnstoBen an ein Hindernis relativ zu seiner EinfUhr-
richtung bewegbar ist" ist allenfalls ein Mangel an 

Deutlichkeit (Art. 84 EPU), der im Einspruchsverfahren 
aber nur dann zu prufen ist, wenn der Patentinhaber 

Anderungen geinäi3 Artikel 102 (3) EPU vorgenommen hat, was 
nicht der Fall ist; vgl. T 23/86, AB1. EPA 1987, 316. Aus 

der gemãl3 Artikei - 69 EPU zur Auslegung der Patentansprüche 

heranzuziehenden Beschreibung, Spalte 3, Zeilen 63 und 64, 
geht hervor, daB das genannte Kennzeichenmerkinal 
bedeutet, daB beim AnstoBen eines der Finger gegen em 
Hindernis seine Bewegung "relativ zur Bewegung des 

Trägers 11 mögiichist". Das vorstehende 
Kennzeichenmerkmal ist also - auch entsprechend der 
Auffassung beider Parteien - dahingehend auszulegen, daI3 

jeder Finger des mit mehreren Fingern bestückten 

Trägers 11 beimAnstoBen an ein Hindernis von dem 
gemeinsamen Antrieb aller Finger entkoppelbar und relativ 

zu den anderen Fingern bewegbar sein soil. 

Neuheit 

4.1 	Aus dein nachgewiesenen Stand der Technik ist insbesondere 
kein MeBsonden tragendes Mehrfingersystexn bekannt, bei dem 
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jeder Finger beim AnstoBen an ein Hindernis relativ zu den 

anderen unbiockierten Fingern bewegbar 1st. Bei der aus 

Dokuinent Dl bekannten Einrichtung, die die im Oberbegriff 

des Anspruchs 1 des Streitpatents angegebenen Merkmale 

aufweist, wird ein Mehrfingersystem mit gegeneinander 

unbeweglichen Fingern seitlich in ein freischwebend 

aufgehängtes Brennelement eingeführt. Die aus Dokuinent D5 

bekannte Einrichtung verwendet ein an eineln Einzel- 

finger (34) befestigtes Endoskop und die Einrichtung gemàB 

Dokument D6 tastet nur den äuBeren Umfang einer Brenn-

elementhülle mit Fühlern (G) ab. 

	

4.2 	Die Dokumente D2 und D4 betreffen einen Positionsanzeiger 

bzw. einen Ultraschallgeber mit jeweils nur einem Finger. 

Dokument D3 beschreibt einen Kobalt-Strahier mit variabel 

einstellbaren Blendenelementen. 

	

4.3 	Die weiteren im Recherchenbericht genannten Dokuinente 

betrefen Einrichtungen, die dem Gegenstand des 

Anspruchs 1 nicht näher koinmen als der vorstehend 

abgehandelte Stand der Technik. 

	

4.4 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ist soinit 

neu im Sinne von Artikel 54 EPtJ. 

	

5. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

5.1 	Ausgehend von dem dem Gegenstand des Anspruchs 1 am 

nächsten konunenden Dokument Dl liegt dem Streitpatent nach 

Auffassung der Kanuner objektiv die Aufgabe zugrunde, eine 

Betriebsstârung der aus Dokuiuent Dl bekannten Einrichtung 

durch Blockierung der Einführbewegung ihres in sich 

starren Mehrfingersystems zu vermeiden. 

	

5.2 	Der Beschwerdeführerin ist darin zu folgen, daB der 

Fachznann zwangsläufig bei der praktischen Verwendung der 
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aus Dokuinent Dl bekannten Einrichtung auf die vorstehend 
beschriebene Betriebsstorung stoIen wird, d. h. daIs 
verbogene Brennstäbe in die regelmä3igen Freiräume des 
schachbrettartigen Brennstabrasters eines Brennelements 

hineinragen und dadurch die Einführung der von dem starren 

Nehrfingersystem getragenen MeBsonden in die Lücken 

zwischen den Hüllrohren der Brennstäbe blockieren. 

5.3 	Hingegen ist nach Auffassung der Kammer die un Streit- 
patent, Spalte 1, Zeilen 42 und 43, angegebene Ziel-
setzung: "... bei Blockierung eines Fingers die Funktion 

der restlichen Finger zu erhalten" nicht eine Definition 

einer technischen Aufgabe allein. Dieses Ziel umfaBt 

vielmehr bereits die erfindungsgeniaBe Lösung. Die 

technische Aufgabe ist aber zur Beurteilung der 

erf'inderischen Tätigkeit so zu formulieren, daB sie keine 
Lösungsansätze enthalt; vgl. die Entscheidungen T 229/85, 
AB1. EPA 1987, 237, und T 99/85, AB1. EPA 1987, 413. In 
der "Eha1tung der Funktion der restlichen Finger" sieht 
die Kammer das:der un Streitpatent dargestellten Erfindung 
zugrundeliegende Lösungsprinzip. Dieses Lösungsprinzip 
besteht mi einzelnen darin, auf eine simultane Messung mit 
den MeBsonden aller Finger sowieauf weitere Mel3ergebnisse 

der blockierten Mel3sonde zu verzichten und allein mit den 

unbiockierten MeBsonden weiterzuniessen. Eine derartige 
partielle Funktionserhaltung der Einrichtung geinäi3 

Dokuinent Dl ergibt sich nicht zwangslaufig aus der Praxis. 
Vjelinehr bot sich beim Stand der Technik - insbesondere 

geinàB Dokuinent Di. - die Möglichkeit an, den verbogenen 
Stäben durch Anderung der Einführhôhe der Einrichtung oder 
durch 90 °-Schwenkung des Brennelements auszuweichen. Erst 

un Besitz des vorstehend genannten Läsungsprinzips einer 
partiellen Funktionserhaltung der Einrichtung würde der 

Fachniann nach Meinung der Kanuner in der Lage sein, auf-
grund seines Fachwissens eine Relativbewegung der 
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einzelnen Finger gegeneinander vorzusehen und sie 
technisch zu realisieren. 

	

5.4 	Die im Streitpatent, Spalte 1, Zeile 41 zusätzlich 
genannte Aufgabe, Beschàdigungen der Finger beim AnstoBen 
an Hindernisse auszuschlieBen führt - entgegen der 
Auffassung der Beschwerdefuhrerin (Pkt. Vu-f) - den 
Fachmann nicht ohne weiteres zu dent Kennzeichenmerkmal, 
eine relative Beweglichkeit der einzelnen Finger gegen-
einander vorzusehen. Die Kammer teilt diesbezüglich die 
von der Beschwerdegegnerin (Pkt. VIuI-f) vertretene 
Meinung, daB dent Fachinann durch sein aligeineines Fach-
wissen nur ein StoBschutz durch Stoppen der Einführ-
bewegung nahegelegt wird. 

	

5.5 	Die Idee, in den von Hindernissen freien Zwischenräumen 
zwischen den Hüllrohren der Brennstäbe eines Brenneleinents 
eine vollstãndige Messung auszuführen und auf die Messung 
in blockierten Zwischenràumen der Brennstàbe zu 
verzichten, wird - wie nachstehend näher ausgefuhrt wird - 
nach Auffassung der Kanuner durch den nachgewiesenen Stand 
der Technik nicht nahegelegt: Dokument Dl läBt keinerlei 
Anregung erkennen, von starren Fingern für die MeBsonden-
halterung abzuweichen. Die in Dokument D5 beschriebene 
Einrichtung führt nur ein einziges Endoskop in ein Brenn-
element em. Die Fühler der aus Dokument D6 bekannten 
Einrichtung dringen nicht in das Brenneleinent em, sondern 
tasten nur seine àuBere Hülle ab. Dokument D4 betrif ft 
einen einzigen Ultraschallsender dessen federnde Lagerung 
parallel zur Achse seines rohrförmigen Halters beim 
Auftreffen auf das Me8objekt den zum Einkoppeln der 
Schwingungsainplitude notwendigen AnpreBdruck erzeugt. Der 
un Dokument D2 verwendete Einzelfinger tràgt keine 
MeBsonde sondern ist am MeBobjekt befestigt und hat eine 
federnde Spitze, die stets gegen eine Platte mit druck-
abhàngigen Widerstànden stoBt, so daB ein zur 

I 
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Verschiebungsstrecke des Mel3objekts proportionaler Druck 

gegen die Platte erzeugbar ist, der in eine 
Positionsangabe für die ärtliche Lage des Mel3objekts 

uinwandelbar 1st. 

5.6 	Das im Sinne von Art. 114 (2) EPU verspàtet genannte 

Dokuinent D3 1st nach Auffassung der Kammer nicht 
entscheidungsrelevant, da die Blockierung von Blenden- 

elementen elnes Kobaltstrahlers durch Anschlàge zur 
Festlegung der Bestrahlungsapertur keine Betriebsstärung 
darstellt. Infolge unterschiedlicher Aufgabenstellung kann 

dieses Dokunent sonüt keine Anregung für den Gegenstand 

des Streitpatents liefern (vgl. T 39/82, AB1. EPA 1982, 

419). 

5.7 	Aus den vorstehend genannten Gründen beruht der Gegenstand 
des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit Irn 

Sinne von Artikel 56 EPU. 

Soinit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 und sind die 
Gegenstände der von ihin abhängigen Anspruche 2 bis 9 

patentfàhig (Artikel 52 EPU). 

Es 1st auch nicht erslchtlich, daB etwa ein anderer der in 

Artikel 100 EPU aufgefuhrten Einspruchsgründe der Auf-

rechterhaltung des Patents unveränderter Form entgegen 

stünde. 
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Entscheidungs forTnel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschãftsstellenbeanite: 	 Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 K. Lederer 
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